
 

Kreisverband für Gartenkultur und  
Landespflege Passau e.V. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Vorsitzender:  
Alois Mandl 
 
Ortsvorsitzende des 
 "Verein für Gartenbau und 
Landespflege Nammering e.V." 
 

2. Vorsitzende:  
Maria Swoboda 
 
Ortsvorsitzender des 
 "Verein für Gartenbau und 
Landespflege Hutthurm e.V." 
 

 

Verbandskassier:  
Wolfgang Hartwig 
 
Gründungsvorsitzender des 
"Verein für Gartenbau und 
Landespflege Rotthalmünster e.V." 

Schriftführerin 
N.N. 
 

Bankverbindung: 
Sparkasse Passau 
DE79 7405 0000 0000 0042 67 
 

1. Vorsitzender 
Josef Hirschenauer 
Abt-Ponigl-Str. 6 
94152 Vornbach am Inn 
 
Ortsvorsitzender des  
„Verein für Gartenbau und 
Landespflege Vornbach am Inn e.V.“ 
 
Telefon:  08503 – 8508 
Mobil:      0160 – 9448 2754  
Email: kreisverband-passau@email.de 
http://www.gartenbauvereine-kv-passau.de/ 
 

 
 
 
Abs.: Kreisverband Passau, Abt-Ponigl-Str. 6, 94152 Neuhaus/Inn 

 
 
 

Stand:  6. Oktober 2022 

 
 
     Bitte bei Antwort angeben: 
Ihr Schreiben vom – Ihre Zeichen  Unser Aktenzeichen 

                                                                                                            

 
Zuschuss- und Erstattungsrichtlinien 

Kreisverbandes f. Gartenkultur u.  
Landespflege Passau e.V. 

   
Allgemeine Bedingungen und Voraussetzungen  
   

• Alle Anträge auf Förderung bzw. Erstattung müssen bis spätestens zum  
30. November des laufenden Jahres beim Kreisverband eingereicht sein 

• Die eingereichten Unterlagen müssen vollständig und nachvollziehbar sein. 

• Die Angabe von Bankdaten des Empfängers sind erforderlich. 

• Die Fördermittel werden jährlich durch Beschluss der Kreisvorstandschaft festgelegt. 

• Über die genaue Zuschusshöhe  entscheidet die Kreisvorstandschaft.  
 
 

• Gründung Kinder- und Jugendgruppe zum 1.1. d. Folgejahres  150  Euro 
(gem. Beschluss vom 17. November 2016) 
 

• Vereinsjubiläen         100 Euro  
(alle 25 Jahre für 25, 50, 75 und 100jähriges Jubiläum usw. 
gem. Beschluss vom 22. Oktober 2019) 
 

• Kinder- und Jugendgruppenförderung pro Kind          5  Euro 
(beim Landesverband gemeldete Kinder des Vorjahres 
gem. Beschluss vom 19. Juli 2022) 
 

• Fachvorträge in den Vereinen 1 x pro Jahr maximal       75  Euro 
(gem. Beschluss vom 6. Oktober 2022)   gilt ab 2023 
 

 
Anträge auf Zuschüsse sind von den Vorsitzenden der Gartenbauvereine bei der  
Verbandsleitung des Kreisverbandes mit genauer Bankverbindung zu beantragen. 

 


